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§ 1 Allgemeines

Die Heidewasser GmbH erhebt 
auf der Grundlage der Verord-
nung über Allgemeine Bedingun-
gen für die Versorgung mit Was-
ser (AVBWasserV) vom 20. Juni 
1980 (BGBl 1980, S. 750) in der 
jeweils gültigen Fassung und ihrer 
Wasserlieferungsbedingungen nach 
Maßgabe der nachstehenden Rege-
lungen privatrechtliche Entgelte.
Die Preisangaben erfolgen in Euro. 
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist 
in den Preisen enthalten.

§ 2 Wasserpreis

1. Für die Benutzung der Wasser-
versorgungsanlagen ist ein Wasser-
preis zu zahlen. 
Der Wasserpreis für Trinkwasser 
wird in Form eines Mengenpreises 
und eines Grundpreises erhoben. 

2. Der Mengenpreis für Trinkwas-

ser wird nach der Menge des einer 
öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage entnommenen Trinkwassers 
bemessen. Berechnungseinheit ist 
der m³ Wasser. Die Wasserent-
nahme wird durch Wasserzähler 
ermittelt. 

3. Der Mengenpreis beträgt für die 
Tarifkunden 1,70 €/m³.

4. Für Sondervertragskunden wird 
der Mengenpreis einzelvertraglich 
geregelt. 

5. Der Grundpreis beinhaltet die 
Kosten für die Vorhaltung der 
Wasserversorgungsleitungen und 
sonstiger wasserwirtschaftlicher 
Anlagen. 

Der Grundpreis beträgt in Abhän-
gigkeit von der Zählergröße – und 
wenn dies nicht möglich ist – von 
der Anschlussnennweite:

  Zählergröße neue Definition  Grundpreis 
   nach MID* Monat in Euro
   Qn 2,5 m³/h Q3 4 10,50
  Qn 6 m³/h Q3 10 25,20
  Qn 10 m³/h Q3 16 42,00
  Qn 15 m³/h Q3 25 63,00
  Qn 25 m³/h Q3 40 105,00
  Qn 40 m³/h Q3 63 168,00
  Qn 60 m³/h Q3 100 252,00
  Qn 150 m³/h Q3 250 630,00
  Pauschalisten bis Nennweite 50 mm  10,50
  * MID – die neue Europäische Messgeräte-Richtlinie

Preisregelung angepasst
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Heidewasser GmbH hatte die von 
der Bundesregierung beschlossene 
Mehrwertsteuersenkung in den Preis-
reglungen für das laufende Jahr 2020 
berücksichtigt und die Bruttopreise für 
den Mengen- und Grundpreis absen-
ken können. Ab 1. Januar 2021 gilt für 
die Trinkwasserversorgung wieder der 
Mehrwertsteuersatz von 7 %. Dem-

zufolge passen wir unsere Preisrege-
lungen an. Dann gelten die in brutto 
ausgewiesenen Mengen- und Grund-
preise wie vor dem Beschluss der Bun-
desregierung. Ich wünsche Ihnen und 
Ihren Familien besinnliche Feiertage 
und Gesundheit im neuen Jahr.

Ihr Hans-Jürgen Mewes,
Geschäftsführer der Heidewasser GmbH

§ 3 Ermittlung des  
Wasserverbrauchs

Zur Erstellung der Jahresver-
brauchsabrechnung ermittelt die 
Heidewasser GmbH den Zähler-
stand einmal jährlich durch eine 
Kundenselbstablesung im Wege 
einer Stichtagsfestsetzung gem.  
§ 20 AVBWasserV und einer Hoch-
rechnung per 31.  12. des jeweiligen 
Jahres. 

Bei nicht fristgerechter Rücksen-
dung des Zählerstandes wird der 
Zählerstand durch die Firma Hei-
dewasser GmbH gem. § 21 AVB-
WasserV geschätzt. 

Für den Bearbeitungsaufwand not-
wendiger Rechnungskorrekturen 
kommen folgende Pauschalwerte 
zur Anwendung:

Wenn ein Kunde seiner Selbst- 
ableseverpflichtung des Wasser- 
zählers auf Verlangen der Heide-
wasser GmbH nicht nachkommt
 4,75 € 
Bei Einsatz eines Fahrzeuges zur 
Nachablesung betragen die Kosten 
zusätzlich pauschal  22,50 €

Hat ein Wasserzähler nicht richtig 
oder überhaupt nicht angezeigt, 
wird die Menge gem. § 21 AVB-
WasserV geschätzt.

Ist kein Wasserzähler vorhanden, 
wird die Menge gem. Anlage I. er-
mittelt. 

§ 4 Leistungsentgelte für  
Standrohre / Bauwasserzähler  
mit Systemtrenner (BWZ)

Für Standrohre / BWZ sind folgen-
de Entgelte zu zahlen:

a) Sicherungsbetrag für die Mietzeit
 360,00 €

b) Bereitstellungspreis für Stand-
rohr / BWZ pro Tag  2,20 €

c) Mengenpreis pro entnommenem 
m³ Trinkwasser 1,70 €

Der Sicherungsbetrag wird am Ende 
der Mietzeit mit dem Bereitstellungs- 
und Mengenpreis sowie bei Beschä-
digung oder Verlust des Standroh-
res / BWZ mit den Instandsetzungs- 
bzw. Wiederbeschaffungskosten 
verrechnet.

Bei Überschreitung der vereinbar-
ten Mietzeit um mehr als sechs Ta-
ge, wird für jeden Tag des Verzuges 
ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 
9,00 € in Rechnung gestellt. 

§ 5 Baukostenzuschuss

1. Die Heidewasser GmbH erhebt 
von den Anschlussnehmern einen 
Baukostenzuschuss zur teilweisen 
Abdeckung der bei wirtschaftli-
cher Betriebsführung notwendigen 
Kosten für die Erstellung oder Ver-
stärkung der örtlichen Versorgung 
dienenden Verteilungsanlagen, 
soweit sie sich ausschließlich dem 
Versorgungsbereich zuordnen las-
sen, in dem der Anschluss erfolgt. 
Die Summe der Baukostenzuschüs-
se beträgt 70 % der Kosten der zu 
errichtenden Verteilungsanlage.

2. Der von den Anschlussnehmern 
als Baukostenzuschuss zu überneh-
mende Kostenanteil kann unter Zu-
grundelegung der Straßenfrontlänge 
des anzuschließenden Grundstückes 
und des Preises für einen Meter 
Versorgungsleitung bemessen wer-
den. Der Preis für einen Meter Ver-
sorgungsleitung ergibt sich aus den 
Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten der in Absatz 1 genannten 
Verteilungsanlagen, geteilt durch 
die Summe der Straßenfrontlänge 
aller Grundstücke, die im betref-
fenden Versorgungsbereich an die 
Verteilungsanlagen angeschlossen 
werden können. Die Heidewasser 
GmbH kann der Berechnung eine 
die Verhältnisse des Versorgungsbe-
reiches berücksichtigende Mindest-
straßenfrontlänge von bis zu 15 m 
zugrunde legen.

3. Die Heidewasser GmbH kann 
bei der Bemessung des Baukosten-
zuschusses an Stelle oder neben der 
Straßenfrontlänge andere kosten-
orientierte Bemessungseinheiten, 
wie die Grundstücksgröße, die 
Geschossfläche, die Zahl der Woh-
nungseinheiten oder gleichartiger 
Wirtschaftseinheiten verwenden. 
In diesem Fall ist bei der Berech-
nung des Baukostenzuschusses die 
Summe der Bemessungseinheiten 
der Grundstücke zu berücksichti-
gen, die im betreffenden Versor-
gungsbereich angeschlossen werden 
können.
Im Übrigen erfolgt die Berech-
nung des vom Kunden als Bau-
kostenzuschuss zu übernehmenden 
Kostenanteils gemäß § 9 der AVB-
WasserV.

4. Von der Bezahlung des Bau-
kostenzuschusses kann die Inbe-
triebsetzung der Kundenanlage 
abhängig gemacht werden.

5. Wurde die örtliche Verteilungs-
anlage vor dem 03. Oktober 1990 
errichtet, wird grundsätzlich kein 
Baukostenzuschuss erhoben. Der 
Kunde hat jedoch einen Baukos-
tenzuschuss zu zahlen, wenn sei-
ne Leistungsanforderung zu einer 
Veränderung oder Erweiterung der 
Versorgungsleitung führt. 

§ 6 Hausanschlusskosten

1. Die Aufwendungen für die Er-
stellung eines Hausanschlusses 
sind der Heidewasser GmbH vom 
Anschlussnehmer zu erstatten. Das 
Gleiche gilt für Änderungen/Erwei-
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Anlage I.
Pauschalrichtwerte für Wasserverbrauchsermittlung

Für die Bestimmung des Wasserverbrauchs ohne Messung kommen nachste-
hende Pauschalrichtwerte zur Anwendung: 

 Wohnungen mit WC und Bad/Dusche
 für die erste Person 44 m³/a
 für jede weitere Person 36 m³/a

 Wohnungen mit WC, ohne Bad/Dusche
 für die erste Person 31 m³/a
 für jede weitere Person 25 m³/a

 Wohnungen ohne WC, ohne Bad/Dusche
 für die erste Person 18 m³/a
 für jede weitere Person 14 m³/a

 Gartenland, Hausgarten pro 100 m² 18 m³/a

 Schwimmbecken  100 m³/a
 
 Kleinvieh (Schweine, Schafe, Ziegen)
 je Tier 3,5 m³/a

 Großvieh (Pferd, Rind u.a.)
 je Tier 7,5 m³/a

 Wochenend- und Gartenhäuser 
 mit Sanitäreinrichtung bei saisonbedingter Nutzung 25,0 m³/a

Anlage II.
Pauschalrichtwerte für Dienstleistungen im Schmutzwasserbereich

Für die Inanspruchnahme der Firma Heidewasser GmbH im Bereich des 
Schmutzwassers kommen nachstehende Pauschalrichtwerte zur Anwendung: 

Verstopfungsbeseitigung

Die Beseitigung einer Verstopfung wird nach angefallenem Stundenaufwand 
abgerechnet. 

Die Kosten pro Facharbeiterstunde betragen hierfür 52,13 €/h.

Für den Einsatz eines Fahrzeuges werden die angefallenen Einsatzkilometer sowie 
Betriebsstunden separat berechnet. Die entsprechenden Preise richten sich nach 
Art des eingesetzten Fahrzeuges und werden entsprechend des Leistungskataloges 
der Heidewasser GmbH berechnet. Dieser liegt zur Einsichtnahme in der Ge-
schäftsstelle bzw. den Meisterbereichen der Heidewasser GmbH aus.

Verplombung eines Zusatz- oder Abzugszähler 

Für die Verplombung eines Zusatz- oder Abzugszählers werden dem Kunden die 
entstandenen Kosten wie folgt berechnet:

pauschal 40,00 €

Die Berechnung setzt einen gesonderten Auftrag voraus.

terungen am Hausanschluss bzw. der 
Messeinrichtung, wenn diese vom 
Kunden veranlasst wurden. 

2. Die Kosten für die Erstellung und 
Änderung eines Hausanschlusses 
sowie die Herstellung eines Bauwas-
seranschlusses werden an Hand des 
Leistungskataloges – Teil Hausan-
schlüsse – der Heidewasser GmbH 
nach tatsächlichem Aufwand be-
rechnet.

3. Von der Bezahlung der Hausan-
schlusskosten kann die Inbetriebset-
zung der Kundenanlage abhängig 
gemacht werden.

§ 7 Leistungsentgelte für sonstige 
nicht mit den Tarifen

abgegoltene Kosten für den 
Trinkwasserbereich

Für folgende Leistungen werden 
dem Kunden die entstandenen 
Kosten pauschal berechnet, wenn 
die Leistungen vom Kunden ver-
anlasst wurden bzw. durch ihn zu 
vertreten sind: 

1. Für den Ein- und Ausbau von 
Wasserzählern
a) Hauswasserzähler
 - für jeden Ein- oder Ausbau 
 50,00 €
 - für gleichzeitigen Ein- und 
   Ausbau  56,00 €

b) Großwasserzähler 
    (> NW 50mm)
 - für jeden Ein- oder Ausbau
 94,00 €
 - für gleichzeitigen Ein- und 
   Ausbau  117,00 €

2. Bauwasserzähler mit 
Systemtrenner
    - für Einbau bzw. Demontage von      
 BWZ  46,00 € 
  - für den gleichzeitigen Ausbau 

eines BWZ und Einbau eines 
Wasserzählers gemäß Anschluss-
genehmigung  56,00 €

Für den Einsatz eines Fahrzeuges 
werden die angefallenen Einsatzki-
lometer mit 0,76 €/km berechnet.

3. Für Schließen und Öffnen der Ab-
sperrvorrichtung der Hausanschluss-
leitung an der Versorgungsleitung
 - für das Schließen 54,00 €
 - für das Öffnen  54,00 €

4. Für die Einstellung und Wieder-
aufnahme der Versorgung
 - durch Einbau einer 
      Reduzierscheibe 63,00 €
 - durch Entfernen einer 
      Reduzierscheibe 63,00 €

5. Bei Einziehung der Forderung 
durch die Heidewasser GmbH vor 
Ort hat der Kunde hierfür eine Kos-
tenpauschale in Höhe von 12,50 € 
zu zahlen. 

6. Soweit die Heidewasser GmbH 
trotz Terminabstimmung und An-
meldung keinen Zugang zu den 
Messeinrichtungen erhält, haben 
diese Kunden für jeden zusätzlichen 
Weg der Heidewasser GmbH die 
Kosten pauschal mit 22,50 € zu er-
statten. 

7. Der Kunde ist gemäß § 11 (2) 
der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung 
mit Wasser (AVBWasserV) ver-
pflichtet, die Messeinrichtung in 
einem ordnungsgemäßen Zustand 
und jeder Zeit zugänglich zu halten. 
Für das Auspumpen oder Reinigen 
von Wasserzählerschächten, die sich 
im Eigentum des Kunden befinden, 
wird eine zusätzliche Pauschale in 
Höhe von 30,00 € berechnet.

8. Wird eine unberechtigte Wasser- 
entnahme aus dem Versorgungsnetz 
der Heidewasser GmbH festgestellt, 
erfolgt die Erstattung in der Höhe 
der tatsächlichen unberechtigten 
Wasserentnahme. Wenn diese nicht 
ermittelbar ist, mindestens in Höhe 
von 150 m³ pro Jahr.

Erfolgt die unberechtigte Wasserent-
nahme über ein Standrohr, wird für 
jeden Fall der Entnahme eine pau-
schale Wasserentnahme von mindes-
tens  150 m³/Fall
gem. § 4 der Allgemeinen Preisrege-
lungen in Rechnung gestellt. Wei-

tergehende Schadensersatzansprüche 
bleiben hiervon unberührt.

9. Ein unberechtigt genutztes Stand- 
rohr wird von der Heidewasser  
 GmbH eingezogen und erst nach 
Bezahlung der Rechnung gem. § 7, 
Pkt. 8 der Allgemeinen Preisrege-
lungen wieder an den Eigentümer 
übergeben.

10. Alle sonstigen nicht aufgeführten 
Leistungen werden nach Aufwand, 
entsprechend des Leistungskataloges 
der Heidewasser GmbH, berech-
net. Dieser liegt zur Einsichtnah-
me in der Geschäftsstelle bzw. den 
Meisterbereichen der Heidewasser  
GmbH aus.

§ 8 Mahnkosten, 
 Verzugszinsen

Offene Forderungen werden nach 
Eintritt der Fälligkeit schriftlich 
angemahnt. Hierfür werden Mahn-
kosten pro Mahnvorgang von 5,00 € 
erhoben.

Verzugszinsen werden in Höhe von 
5 % bei Verbrauchern und 9 % bei 
Gewerbe über dem Basiszinssatz 
nach § 1 des Diskontsatz-Überlei-
tungs-Gesetzes vom 09.06.1998 
(BGBl. I S. 1242) in der jeweils 
gültigen Fassung berechnet. Die 
Berechnung richtet sich nach § 288 
BGB. 

§ 9 Mehrwertsteuer

Bei den Preisangaben handelt es sich, 
gemäß der Dritten Verordnung zur 
Änderung der Preisangabenverord-
nung vom 22.07.1997 in der jeweils 
gültigen Fassung, um Bruttopreise. 
Die Mehrwertsteuer ist in gesetz-
licher Höhe in den Preisangaben 
enthalten.

§ 10 Inkrafttreten

Die Allgemeinen Preisregelungen 
für die Wasserversorgung der Hei-
dewasser GmbH treten ab dem 
01.01.2021 in Kraft. Sie sind in der 
Wasser-Abwasser-Zeitung (WAZ 
regional), Heidewasser GmbH 
Ausgabe Behnsdorf, Ausgabe Hal-
densleben, Ausgabe Möckern/ 
Gommern/ Zerbst zu veröffentli-
chen. 

Gleichzeitig treten die geltenden 
Preisregelungen vom 25. 06. 2020 
außer Kraft. 

Anlagen
Anlage I.  Pauschalrichtwerte für 
Wasserverbrauchsermittlung 
Anlage II. Pauschalrichtwerte für 
Dienstleistungen im Schmutzwas-
serbereich

Satzung über die Erhebung von Schmutzwasserbeiträgen und  
Kostenersatz für die Schmutzwasserbeseitigung des Abwasser- und 

Wasserzweckverbandes Elbe-Fläming
- Schmutzwasserbeitragssatzung - (Neufassung)

Aufgrund der §§ 5, 8, 11, 45 und 49 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG KSA) verkündet 
als Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des 
Kommunalverfassungsrechts des Landes 
Sachsen-Anhalt und zur Fortentwick-
lung sonstiger kommunalrechtlicher 
Vorschriften (Kommunalrechtsreform-
gesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 
S. 288), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 5. April 2019 (GVBl. LSA S. 6) 
sowie der §§ 4, 9 und 16 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GKG-LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. Februar 1998 (GVBl. 
LSA 1998, S. 81), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 
(GVBl. LSA S. 166, 174), sowie der §§ 
2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), 
zuletzt mehrfach geändert sowie § 9a auf-
gehoben durch § 1 des Gesetzes vom 27. 
September 2019 (GVBl. LSA S. 284) hat 
die Verbandsversammlung in ihrer Sit-
zung vom 17. November 2020 folgende 
Satzung beschlossen:

Abschnitt I

§ 1 Allgemeines

1. Der Abwasser- und Wasserzweck-
verband Elbe-Fläming (nachfolgend 
„Verband“ genannt) betreibt seine 
zentralen Schmutzwasserkanalisations- 
und Schmutzwasserreinigungsanlagen 
(öffentliche zentrale Schmutzwasserbe-
seitigungsanlagen) nach Maßgabe der 
Satzung über die Schmutzwasserbeseiti-
gung in der jeweils gültigen Fassung. Die 
zentrale Schmutzwasserbeseitigung wird 
als einheitliche öffentliche Einrichtung 
betrieben.

2. Der Verband erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung zur Deckung des Auf-
wandes für die erstmalige Herstellung 
der öffentlichen Schmutzwasseranlagen 
Schmutzwasserbeiträge (Schmutzwas-
serbeiträge für Neuanschlussnehmer). 
Es werden einheitliche Beiträge für das 
gesamte Versorgungsgebiet (einheitlich 
öffentliche Einrichtung) kalkuliert und 
erhoben.

Abschnitt II
Schmutzwasserbeitrag

§ 2 Grundsatz

1. Der Verband erhebt, soweit der Auf-

wand nicht auf andere Weise gedeckt 
wird, für die Herstellung, Anschaf-
fung, Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung der zentralen öffentlichen 
Schmutzwasseranlagen Schmutzwasserbei-
träge zur Abgeltung der durch die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme gebotenen 
besonderen wirtschaftlichen Vorteile.

2. Für das gesamte Versorgungsgebiet 
(einheitliche öffentliche Einrichtung) 
wird aufgrund dieser Satzung ein ein-
heitlicher Schmutzwasserbeitrag für die 
Herstellung der öffentlichen Einrichtung 
definiert.

3. Der Schmutzwasserbeitrag deckt nicht 
die Kosten für die Herstellung des ersten 
Schmutzwassergrundstücksanschlusses 
(Anschluss vom Schmutzwasserhaupt-
sammler bis zur Grundstücksgrenze) ab. 
Der Schmutzwasserbeitrag deckt auch 
nicht die Kosten für weitere Grundstücks- 
anschlüsse ab. Insoweit wird eine geson-
derte Kostenerstattung erhoben.

§ 3 Gegenstand 
der Beitragspflicht

1. Der Beitragspflicht unterliegen Grund-
stücke, die an die zentrale öffentliche 
Schmutzwasseranlage angeschlossen wer-
den können und für die
  a. eine bauliche oder gewerbliche 

Nutzung festgesetzt ist, sobald sie be-
baut oder gewerblich genutzt werden 
dürfen,

  b. eine bauliche oder gewerbliche 
Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn 
sie nach der Verkehrsauffassung 
Bauland sind und nach der geord-
neten baulichen Entwicklung im 
Verbandsgebiet zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen.

2. Wird ein Grundstück an die zentrale 
öffentliche Schmutzwasseranlage tatsäch-
lich angeschlossen, so unterliegt es der 
Beitragspflicht auch dann, wenn die Vo- 
raussetzungen des Abs. 1 nicht erfüllt sind.

3. Grundstück im Sinne dieser Satzung ist 
grundsätzlich das Grundstück im bürger-
lich-rechtlichen Sinne. Ist ein vermessenes 
und im Bestandsverzeichnis des Grundbu-
ches unter einer eigenen Nummer eingetra-
genes Grundstück nicht vorhanden, so gilt 
die von dem Beitragspflichtigen zusammen-
hängend genutzte Fläche als Grundstück.

§ 4 Beitragsmaßstab

1.  Der Schmutzwasserbeitrag wird nach 

einem nutzungsbezogenen Flächenmaß-
stab berechnet.

2. Zur Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Beitrages werden für das erste Voll-
geschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 40 % der Grundstücksflä-
che – in tatsächlich bestehenden (§ 34 
BauGB) oder durch Bebauungsplan aus-
gewiesenen Kerngebieten (§ 7 BauNVO) 
für das erste Vollgeschoss 200 % und 
für jedes weitere Vollgeschoss 40 % der 
Grundstücksfläche – in Ansatz gebracht.
Vollgeschosse sind Geschosse, deren De-
ckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 m 
über die Geländeoberfläche hinausragt 
und die über mindestens zwei Drittel 
ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von 
mindestens 2,30 m haben. Zwischende-
cken oder Zwischenböden, die unbegeh-
bare Hohlräume von einem Geschoss ab-
trennen, bleiben dabei unberücksichtigt.
Kirchengebäude werden stets als ein-
geschossige Gebäude behandelt. Ist im 
Einzelfall eine Geschosszahl wegen der 
Besonderheiten des Bauwerks nicht fest-
stellbar, werden bei gewerblich oder in-
dustriell genutzten Grundstücken je voll-
endeter 3,50 m und bei allen in anderer 
Weise baulich genutzten Grundstücken 
je vollendeter 2,30 m Höhe des Bauwerks 
als ein Vollgeschoss gerechnet.

3. Als Grundstücksfläche gilt bei 
Grundstücken,
  1.  die insgesamt im Geltungsbe-

reich eines Bebauungsplanes 
l iegen, die Gesamtfläche des                                                                
Grundstücks, wenn es baulich oder 
gewerblich nutzbar ist;

  2.  die teilweise im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplanes und

   a. mit der Restfläche innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten Orts-
teiles liegen, – sofern sie nicht unter 
Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Ge-
samtfläche des Grundstücks, wenn 
es baulich oder gewerblich nutzbar 
ist;

   b. mit der Restfläche im Außenbe-
reich liegen – sofern sie nicht unter 
Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Fläche 
im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin eine bauliche 
oder gewerbliche Nutzung festge-
setzt ist;

  3.  die im Bereich einer Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei 
Grundstücken, die über die Grenzen 
einer solchen Satzung hinausreichen 
– sofern sie nicht unter Nr. 6 oder 

Nr. 7 fallen –, die Fläche im Satzungs-
bereich, wenn diese baulich oder ge-
werblich genutzt werden kann;

  4. für die kein Bebauungsplan und 
keine Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB besteht und die nicht unter 
Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,

   a ) wenn sie insgesamt innerhalb 
des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, 
die Gesamtfläche des Grundstücks,

   b) wenn sie mit ihrer Fläche teil-
weise im Innenbereich (§ 34 
BauGB) und teilweise im Außen-
bereich (§ 35 BauGB) liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks, 
höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengren-
ze und einer Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 40 m 
dazu verläuft. 

  5. die über die sich nach Nr. 2 b) oder 
Nr. 4 b) ergebenden Grenzen hinaus 
bebaut oder gewerblich genutzt sind, 
die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze bzw. im Falle von Nr. 
4 der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer Linie hierzu, 
die in dem gleichmäßigen Abstand 
verläuft, der der übergreifenden oder 
gewerblichen Nutzung entspricht;

  6. für die durch Bebauungsplan oder 
Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die 
Nutzung als Wochenendhausgebiet 
oder eine sonstige Nutzung ohne 
oder mit nur untergeordneter Bebau-
ung festgesetzt ist (z.B. Dauerklein-
gärten, Schwimmbäder, Camping- 
und Festplätze nicht aber Flächen 
für die Landwirtschaft, Sportplätze 
und Friedhöfe) oder die innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden, 75 % der Grund-
stücksfläche;

  7.  für die durch Bebauungsplan oder 
Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die 
Nutzung als Sportplatz oder als Fried-
hof festgesetzt ist oder die innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden, sowie bei Grund-
stücken, für die durch Bebauungsplan 
oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
die Nutzung als Fläche für die Land-
wirtschaft festgesetzt ist, die Grund-
fläche der an die Schmutzwasseranlage 
angeschlossenen Baulichkeiten geteilt 
durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten der-
gestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen 
jeweils im gleichen Abstand von den 

Außenwänden der Baulichkeiten ver-
laufen, wobei bei einer Überschrei-
tung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grund-
stück erfolgt;

  8. die im Außenbereich liegen und 
bebaut sind, die Grundfläche der an 
die Schmutzwasseranlage angeschlos-
senen Baulichkeiten geteilt durch die 
GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche 
wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils 
im gleichen Abstand von den Außen-
wänden der Baulichkeiten verlaufen, 
wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zu-
ordnung eine gleichmäßige Flächen- 
ergänzung auf dem Grundstück er-
folgt;

  9. die im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen und für die durch 
Planfeststellung, bergrechtlichen 
Betriebsplan oder dieser ähnliche 
Verwaltungsakt eine der baulichen 
Nutzung vergleichbare Nutzung 
zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie, 
Untergrundspeicher), die Fläche 
des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung, der Betriebsplan 
oder der diesen ähnliche Verwal-
tungsakt bezieht. Dabei bleiben sol-
che Flächen unberücksichtigt, die 
schmutzwasserrelevant nicht nutzbar 
sind.

4. Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 
gilt bei Grundstücken
  1. die ganz oder teilweise im Gel-

tungsbereich eines Bebauungsplanes 
liegen (Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2)

   a. die im Bebauungsplan festgesetz-
te höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse;

   b. für die im Bebauungsplan statt 
der Zahl der Vollgeschosse die Hö-
he der baulichen Anlagen festgesetzt 
ist, in Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 
BauNVO die durch 3,5 und in allen 
anderen Baugebieten die durch 2,3 
geteilte höchstzulässige Gebäudehö-
he auf ganze Zahlen abgerundet;

   c. für die im Bebauungsplan weder 
die Zahl der Vollgeschosse noch 
die Höhe der baulichen Anlagen, 
sondern nur eine Baumassenzahl 
festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Baumassenzahl auf 
ganze Zahlen abgerundet;

   d. auf denen nur Garagen oder 
Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss je 
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Nutzungsebene;
   e. für die in einem Bebauungsplan 

weder die Zahl der Vollgeschos-
se noch die Höhe der baulichen 
Anlagen bzw. die Baumassenzahl 
bestimmt ist, wenn

   aa. für sie durch Bebauungsplan 
eine Nutzung als Fläche für die 
Landwirtschaft festgesetzt ist, 
die Zahl der tatsächlich vorhan-
denen Vollgeschosse,

   bb. für sie durch Bebauungsplan 
eine Nutzung als Wochenend-
hausgebiet festgesetzt ist, die 
Zahl von einem Vollgeschoss,

   cc. die in anderen Baugebieten 
liegen, der in der näheren Um-
gebung überwiegend festgesetzte 
und/oder tatsächlich vorhande-
ne (§ 34 BauGB) Berechnungs-
wert nach a) – c);

  2. auf denen die Zahl der Vollge-
schosse nach Nr. 1 a) bzw. d) – e) 
oder die Höhe der baulichen Anla-
gen bzw. die Baumassenzahl nach 
Nr. 1 b) bzw. c) überschritten wird, 
die tatsächlich vorhandene Zahl der 
Vollgeschosse bzw. die sich nach der 
tatsächlich vorhandenen Bebauung 
ergebenden Berechnungswerte nach 
Nr. 1 b) bzw. c);

  3. für die durch Bebauungsplan 
eine sonstige Nutzung ohne oder 
mit nur untergeordneter Bebauung 
festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingär-
ten, Schwimmbäder, Camping-, 
Sport- und Festplätze sowie Fried-
höfe) oder die außerhalb von Be-
bauungsplangebieten tatsächlich so 
genutzt werden, die Zahl von einem 
Vollgeschoss; 

  4. für die kein Bebauungsplan be-
steht, die aber ganz oder teilweise 
innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles liegen (Abs. 3 
Nr. 4), wenn sie

  a. bebaut sind, die höchste Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse,

  b. unbebaut sind, die Zahl der in der 
näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse;

  5. die im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen und bebaut sind, 
die Zahl der Vollgeschosse der an-
geschlossenen Baulichkeit;

  6. die im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen und für die durch 
Planfeststellung, bergrechtlichen 
Betriebsplan oder diesen ähnliche 
Verwaltungsakte eine der baulichen 
Nutzung vergleichbare Nutzung zu-
gelassen ist – bezogen auf die Fläche 
nach Abs. 3 Nr. 9 –, die Zahl von 
einem Vollgeschoss.

5. Bei Grundstücken, die im Geltungs-
bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, 

sind zur Feststellung der Zahl der Voll-
geschosse die Vorschriften entsprechend 
anzuwenden, wie sie bestehen für
  1. Bebauungsplangebiete, wenn in 

der Satzung Bestimmungen über 
das zulässige Nutzungsmaß getrof-
fen sind;

  2. die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile, wenn die Satzung keine 
Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß enthält.

§ 5 Beitragssatz, Teilbeiträge

1. Der Beitragssatz für die Herstellung 
der Schmutzwasserbeseitigungsanlage 
beträgt 1,20 €/m² beitragspflichtiger 
Grundstücksfläche.

2. Die Beitragssätze für die Erweiterung, 
Verbesserung und Erneuerung der zen-
tralen Schmutzwasseranlage (-anlagen) 
werden im Einzelfall unter Angabe des 
Abgabentatbestandes in einer besonderen 
Satzung festgelegt. In einer besonderen 
Satzung wird auch der Schmutzwasser-
beitrag für Altanschlussnehmer geregelt. 

§ 6 Beitragspflichtige

1. Beitragspflichtig ist, wer im Zeit-
punkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides Eigentümer des Grundstücks 
ist. Ist das Grundstück mit einem Erb- 
baurecht belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte 
beitragspflichtig. Ist das Grundstück 
mit einem dinglichen Nutzungsrecht 
nach Art. 233 § 4 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EGBGB) belastet, ist anstelle des Ei-
gentümers der Inhaber dieses Rechts 
beitragspflichtig.

2. Für Grundstücke und Gebäude, die 
im Grundbuch noch als Eigentum des 
Volkes eingetragen sind, tritt an die 
Stelle des Eigentümers der Verfügungs-
berechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des 
Vermögenszuordnungsgesetzes.

3. Mehrere Beitragspflichtige haften als 
Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragspflichtig.

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht

1. Die Beitragspflicht entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung der zentra-
len öffentlichen Schmutzwasseranlage 
vor dem Grundstück.

2. Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die 
Beitragspflicht mit dem tatsächlichen 
Anschluss, frühestens jedoch mit dessen 
Genehmigung.

§ 8 Vorausleistung

Auf die künftige Beitragsschuld können 
angemessene Vorausleistungen verlangt 
werden, sobald mit der Durchführung 
der Maßnahme begonnen worden ist. 
Die Vorausleistungen können sich da-
bei auf die Teilbeiträge insgesamt oder 
einzelne Teilbeiträge in beliebiger Rei-
henfolge beziehen. Die Vorausleistun-
gen sind mit der endgültigen Beitrags-
schuld zu verrechnen, auch wenn der 
Vorausleistende nicht beitragspflichtig 
ist. Ist die Beitragsschuld 3 Jahre nach 
Bekanntgabe des Vorausleistungsbe-
scheides noch nicht entstanden, kann 
die Vorausleistung zurückverlangt 
werden, wenn die zentrale öffentliche 
Schmutzwasseranlage bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht benutzbar ist. Der 
Rückzahlungsanspruch ist ab Erhebung 
der Vorausleistung mit 2 v.H. über dem 
Basiszinssatz jährlich zu verzinsen.

§ 9 Veranlagung, Fälligkeit

1. Der Schmutzwasserbeitrag wird 
durch Bescheid festgesetzt und einen 
Monat nach der Bekanntgabe des 
Bescheides fällig. Dabei können die 
Teilbeiträge einzeln oder zusammen in 
beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 
Das Gleiche gilt für die Erhebung einer 
Vorausleistung. 
2. Mit der Ermittlung der Berechnungs-
grundlagen, der Abgabenberechnung, 
der Ausfertigung und Versendung von 
Abgabenbescheiden sowie der Entge-
gennahme der zu entrichtenden Ab-
gabe wird die Heidewasser GmbH, An 
der Steinkuhle 2, 39128 Magdeburg, 
beauftragt.

§ 10 Ablösung

In Fällen, in denen die Beitragspflicht 
noch nicht entstanden ist, kann die Ab-
lösung durch Vertrag vereinbart werden. 
Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach 
Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitrags-
maßstabes und der in § 5 festgelegten 
Teilbeitragssätze zu ermitteln. Durch 
Zahlung des Ablösungsbetrages wird die 
Beitragspflicht endgültig abgegolten.

§ 11 Billigkeit

Die durchschnittliche Größe der 
Wohngrundstücke im Verbandsgebiet 
beträgt 1.620 m². Übergroß ist ein 
Wohngrundstück, wenn die Durch-
schnittsgröße um mehr als 30 % über-
schritten wird. Demgemäß wird ein 
übergroßes Wohngrundstück nur bis 
zur Größe von 2.106 m² zum vollen 
Beitrag herangezogen. Die über Größe 
von 2.106 m² hinausgehende Fläche 
wird bis zu einer Fläche von 3.000 m² 
zum halben Beitrag gem. § 5 verlangt. 

Abschnitt III
Schlussvorschriften

§ 12 Auskunfts- und Duldungspflicht

Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertre-
ter haben dem Verband jede Auskunft 
zu erteilen, die für die Festsetzung und 
Erhebung der Abgaben erforderlich ist.
Der Verband bzw. die von ihm Beauf-
tragten können an Ort und Stelle er-
mitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft 
verpflichteten Personen haben dies zu 
ermöglichen und in dem erforderlichen 
Umfange zu helfen.

§ 13 Anzeigepflicht

Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse 
am Grundstück ist dem Verband so-
wohl vom Veräußerer als auch vom Er-
werber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen.
Sind auf dem Grundstück Anlagen vor-
handen, die die Berechnung der Abgaben 
beeinflussen, so hat der Abgabenpflichtige 
dies unverzüglich dem Verband schrift-
lich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung 
besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu 
geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

§ 14 Datenverarbeitung

Zur Feststellung der sich aus dieser 
Satzung ergebenden Abgabenpflichten 
sowie zur Festsetzung und Erhebung 
dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§3 
Abs. 3 DSG-LSA) der hierfür erfor-
derlichen personen- und grundstücks-
bezogenen Daten gemäß §§ 9 und 19 
DSG-LSA (Vor- und Zuname der Ab-
gabenpflichtigen und deren Anschriften; 
Grundstücks- und Grundbuchbezeich-
nung) durch den Verband zulässig.
Der Verband darf die für Zwecke der 

Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches 
und des Melderechts bekannt geworde-
nen personen- und grundstücksbezoge-
nen Daten für die in Abs. 1 genannten 
Zwecke nutzen und sich die Daten von 
den entsprechenden Ämtern (Finanz- 
und Steuer-, Liegenschafts-, Einwoh-
nermelde- und Grundbuchamt) über-
mitteln lassen, was auch im Wege auto-
matischer Abrufverfahren erfolgen kann.

§ 15 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig i.S.v. § 16 Abs. 2 Nr. 2 
KAG-LSA handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig
a. entgegen § 12 Abs. 1 die für die Fest-
setzung und Erhebung der Abgaben er-
forderlichen Auskünfte nicht erteilt;
b. entgegen § 12 Abs. 2 verhindert, dass 
der Verband bzw. der von ihm Beauftrag-
te an Ort und Stelle ermitteln kann und 
die dazu notwendige Hilfe verweigert;
c. entgegen § 13 Abs. 1 den Wechsel der 
Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht 
innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt;
d. entgegen § 13 Abs. 2 S. 1 nicht unver-
züglich schriftlich anzeigt, dass Anlagen 
auf dem Grundstück vorhanden sind, die 
die Berechnung der Abgaben beeinflussen,
e. entgegen § 13 Abs. 2 S. 2 die Neu-
anschaffung, Änderung oder Beseitigung 
solcher Anlagen nicht schriftlich anzeigt.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße von bis zu 2.500,00 € geahn-
det werden.

§ 16 Inkrafttreten

Diese Schmutzwasserbeitragssatzung 
tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft.
 Zerbst, den 17.11.2020

Andreas Dittmann
Verbandsgeschäftsführer


